
Einführung des elektronischen Nach-
weisverfahrens (eANV) 

Gemäß der Abfallnachweis-Verordnung besteht 
die Pflicht zur elektronischen Nachweisführung für 
alle Nachweispflichtigen, die am Begleitscheinver-
fahren teilnehmen (Ausnahme: Privathaushaltun-
gen). 

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Erklärun-
gen, Bestätigungen, Anträge und Freistellungen 
müssen in elektronischer Form übermittelt und mit 
einer qualifizierten digitalen Signatur versehen 
werden. 

Erzeuger, die im Sammelentsorgungsnachweisver-
fahren entsorgen, sind nicht zur elektronischen 
Nachweisführung verpflichtet. 

Die zentrale Koordinierungsstelle (ZKS) 

Für den Datenaustausch im elektronischen Nach-
weisverfahren wurde eine zentrale Koordinie-
rungsstelle (ZKS) eingerichtet. Sie stellt die Ver-
bindung zwischen den teilnehmenden Unterneh-
men und Behörden her. 

Für die Teilnahme am elektronischen Nachweis-
verfahren wird ein elektronisches Postfach benö-
tigt, das bei der ZKS beantragt werden kann (Re-
gistrierung). 

Weitere Informationen können auf der Homepage 
der ZKS (www.zks-abfall.de) abgerufen werden. 

Die qualifizierte elektronische Signatur 

Die an die ZKS übermittelten Abfall-Daten sind 
qualifiziert zu signieren (qualifizierte elektronische 
Signatur), damit die gleiche Rechtsverbindlichkeit 
wie im Schriftverkehr besteht. 

Beim Signieren werden die auf einem Chip gespei-
cherten persönlichen Daten über ein Chipkartenle-

segerät mit dem Dokument verbunden, das dann 
an die ZKS geschickt wird. Hierfür wird eine perso-
nenbezogene nicht übertragbare Signaturkarte 
(Chip) mit den codierten persönlichen Daten und 
einer Geheimzahl sowie ein geeignetes Chipkar-
tenlesegerät benötigt. 

Die Signaturkarte kann bei einem der akkreditier-
ten „Zertifizierungsdiensteanbieter“ persönlich 
beantragt und erworben werden. 

Eine Übersicht der Anbieter der Signaturkarten 
sowie der Chipkartenlesegeräte finden Sie auf 
www.bundesnetzagentur.de. 

Hinweis: Informationen zu der erforderlichen PC- 
Ausstattung und Software erhalten Sie von den 
Anbietern. 

Wie können Unternehmen am Nach-
weisverfahren teilnehmen? 

Die ZKS bietet verschiedene Möglichkeiten, die 
Abfalldaten im elektronischen Postfach abzulegen. 

Welcher Weg der sinnvollste ist, hängt im Wesent-
lichen von der Anzahl elektronischer Vorgänge und 
den technischen Rahmenbedingungen ab.  

Folgende Teilnahmevarianten sind prinzipiell  
denkbar: 

Ausgangssituation Teilnahmevariante 

 geringe Anzahl an 
Begleitscheinen und 
Entsorgungsnach-
weisen 

 Nutzung des Län-
der-eANV (kosten-
loses Internetportal) 

 

Nachteil: Manuelle Dateneingabe, keine Daten-
nutzung für weitere Zwecke (bspw. für Abfallre-
gister) möglich 

 

 

Ausgangssituation Teilnahmevariante 

 hohe Anzahl an Be-
gleitscheinen und 
Entsorgungsnach-
weisen, ggf. abfall-
wirtschaftliches EDV-
System vorhanden 

 

 Erwerb einer 
geeigneten Soft-
ware  

 Nutzung der 
Plattform eines 
Dienstleisters 
(Provider) 

 oder eine Kombi-
nation aus bei-
dem 

Vorteil: automatisierte Weiterleitung der Daten, 
Nutzung der Daten für mehrere Zwecke 

Hinweis: Bei sehr großer Anzahl an Begleit-
scheinen kann sich die Entwicklung einer eige-
nen Software lohnen. 

Welche Maßnahmen sind vorab  
zu treffen? 
 Ermittlung der eigenen Abfallströme auch im 

Hinblick auf die Abfallvermeidung 

 Analyse des Software- und Hardware-
Bedarfs auch im Hinblick auf bereits vorhan-
dene EDV-Lösungen  

 Festlegung der Unterschriftenregelung: Bei 
welchen Arbeitsschritten und an welchen Or-
ten ist eine qualifizierte elektronische Signa-
tur notwendig? 

 Beschaffung der qualifizierten elektronischen 
Signaturen und Chipkartenlesegeräte 

Hinweis: Die Beantragung der Signaturen 
kann mehrere Wochen dauern. 

 Registrierung bei der ZKS 



Signieren im Begleitscheinverfahren 

Der Erzeuger signiert immer als Erster, vor oder 
bei der Übergabe an den Beförderer. 

Der Beförderer signiert entweder beim Erzeu-
ger, direkt bei der Übernahme oder mit schriftli-
cher Zustimmung des Erzeugers 

o im eigenen Büro, später nach der Über-
nahme oder 

o beim Entsorger, vor der Annahme durch 
den Entsorger. 

Der Entsorger signiert sofort bei der Annahme 
an der Pforte oder später bei der Annahme in der 
Eingangskontrolle (Labor). 

In jedem Falle hat der Entsorger den von ihm 
signierten Begleitschein auch an das elektroni-
sche Postfach des Erzeugers zu senden. 
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Was müssen Unternehmen beachten? 

 

HWK Köln · Rhein-Sieg-Kreis · RSAG mbH 
Bundesstadt Bonn · bonnorange AöR · IHK Bonn/Rhein-Sieg 


